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Mantelverordnung

EBV
BBodSch

V
DepV GewAbfV

Seit 01.08.2023 neue Mantelverordnung bundesweit!

www.geologik.de
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Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV)

• Diese Verordnung regelt nähere Anforderungen, insbesondere

• Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderung

• Das Auf- oder Einbringen von Material auf oder in den Boden

• Zur Gefahrenabwehr bei Bodenerosion

• Zur Untersuchung, Bewertung und Sanierung von schädlichen 

Bodenveränderungen und Altlasten

• An die Vorerkunden, Probenahme- und analyse

• Diese Verordnung gilt nicht für

• Den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen

• Das Auf- oder Einbringen von Materialien unterhalb oder außerhalb 

einer Bodenschicht
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• Wird bei der Deponierung von Abfällen angewendet

• Erfordert eine Analytik gem. DepV und nicht nach 

Ersatzbaustoffverordnung

• Deponierung ist nur zulässig wenn

• Eine Verwertung aufgrund der Schadstoffgehalte des Abfalls 

nicht möglich ist

• Eine Verwertung aufgrund der bautechnischen Eigenschaften 

des Abfalls nicht möglich ist

• Eine Verwertung wirtschaftlich unzumutbar ist

• Eine Ablagerung der Abfälle den Schutz von Mensch und 

Umwelt gewährleistet

Deponieverordnung (DepV)
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• Wird angewendet bei

• Bei der Herstellung mineralischer Ersatzbaustoffe in mobilen und stationären Anlagen

• Bei dem Inverkehrbringen von mineralischen Ersatzbaustoffen

• Bei der Probenahme und Untersuchungen von nicht aufbereitetem Bodenmaterial

• Bei dem Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in technische Bauwerke

• Bei der getrennten Sammlung von mineralischen Abfällen aus technischen Bauwerken

• Oftmals in Kombination mit der BBodSchV (durchwurzelbare Bodenschicht)

• Diese Verordnung gilt nicht bei

• Der Zwischen- oder Umlagerung mineralischer Ersatzbaustoffe

• Ausbauasphalt der Verwertungsklasse A im Straßenbau

• Hydraulisch gebundene Gemische

• Einigen weiteren nicht gängigen Bauweisen (bspw. Verfüllung bergbaulicher Hohlräume)

Ersatzbaustoffverordnung (EBV)
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Gem. §2 EBV ist ein mineralischer Ersatzbaustoff ein mineralischer Baustoff der:

•Als Abfall oder als Nebenprodukt in Aufbereitungsanlagen hergestellt wird

•Als Abfall oder als Nebenprodukt bei Baumaßnahmen, bspw. Rückbau, Abriss, Neubau 

anfällt

•Unmittelbar oder nach Aufbereitung für den Einbau in technische Bauwerke geeignet ist

Keine MEB sind:

•Bodenschätze wie Kiese, Sande und Tone aus Grabungen, Tagebauen oder Brüchen

•Humoser Oberboden (ehemals „Mutterboden“)

Es gibt insgesamt 16 verschiedene MEB die gem. der EBV zur Verwertung gelangen dürfen

Die prominentesten sind Bodenmaterial (BM), RC-Material, Hausmüllverbrennungsasche (HMVA)

Was sind mineralische Ersatzbaustoffe (MEB)?
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•Anhand der Materialwerte wird die Materialklasse definiert

•Jeder MEB hat eigene Materialwerte

•Sind Grenzwerte und Orientierungswerte eines MEB (§2 EBV)

•Desto höher die Schadstoffbelastung eines Materials, umso höher 

ist die Materialklasse

•Materialwerte sind der EBV, Anlage 1 zu entnehmen

•Die Materialwerte gelten als eingehalten, wenn die im Rahmen der 

Untersuchung 

gemessene Konzentration oder der Stoffgehalt eines Parameters 

gleich oder geringer ist

als der entsprechende Materialwert

Materialwerte 

Zuordnungswert
e 

LAGA TR Boden 
2004

Materialklassen
Ersatzbaustoffve

rordnung

Bodenmaterial Z0

Bodenmaterial der 
Klasse 0

BM-0/BG-0

Bodenmaterial Z0*

Bodenmaterial der 
Klasse 0*

BM-0*/BG-0*

Bodenmaterial Z1.1

Bodenmaterial der 
Klasse F0*

BM-F0* / BG-F0*

Bodenmaterial Z1.2

Bodenmaterial der 
Klasse 1

BM-F1 / BG-F1

Bodenmaterial Z2

Bodenmaterial der 
Klasse 2 und Klasse 3

BM-F2 / BG-F2
BM-F3 / BG-F3
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Bewertung der Materialwerte bei Bodenmaterial 
 

§ 3 KrWG Abfälle im Sinne dieses 
Gesetzes sind alle Stoffe oder 
Gegenstände, derer sich ihr 
Besitzer entledigt, entledigen 
will oder entledigen muss. 

→ Muss in „Deklarationsanalyse“ 
chemisch untersucht werden
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Bewertung der Materialwerte bei Bodenmaterial 
 Fußnoten bei der Bewertung der Materialwerte bei Bodenmaterial 
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Wo finde ich mineralische Ersatzbaustoffe im WP?

Quelle: GEOlogik
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Wo finde ich mineralische Ersatzbaustoffe im WP?

Quelle: GEOlogik

Je 500 m² RC 
1x Analyse

Analyse WEA Fundamente Analyse Schotter Wege/KSF

Empfehlung: Untersuchung vor Rückbau! Kostensicherheit
Aber: Annahmestellen nehmen keine Analysen > 6 Monate

Analyse Betonturm
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Produktion von Ersatzbaustoffen – Güteüberwachung!

Quelle: GEOlogik

Jeder MEB (kein unaufbereitetes Bodenmaterial) muss güteüberwacht sein!

Der Produzent muss vor Inverkehrbringen des Materials eine Güteüberwachung 

vorlegen (auch Nutzung im BV)

Eine Güteüberwachung enthält:

•Eignungsnachweis (EgN)

•Werkseigene Produktionskontrolle (WPK)

•Fremdüberwachung (FÜ)

Problem: Häufig Mietbrecher ohne EgN im Einsatz! Verwender und Bauherr 

haften für den irregulären Einsatz von MEB.

Lösung: Aufnahme einer Klausel in die Ausschreibung
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Produktion von Ersatzbaustoffen – Güteüberwachung!

Quelle: GEOlogik

Ein EgN ist zu erbringen bei:

•Erstmaliger Inbetriebnahme einer mobilen oder stationären Anlage

•Nach Änderung an einer genehmigungsbedürftigen Anlage gem. §§ 15 und 16 des 

BImSchG

•Standortwechsel einer mobilen Aufbereitungsanlage

•Materialwechsel

Der EgN ist von einer Überwachungsstelle gem. RAP Stra 15 (bspw. GEOlogik) auszustellen

Bei mobilen Anlagen muss der EgN bei jeder neuen Baumaßnahme aktualisiert werden (neuer 

EgN, FÜ)

Beprobung aus der ersten Charge, genauer aus den ersten produzierten 200 - 500 m³

Der EgN ist stoffspezifisch, d.h. nur für eine Körnung (bspw. 0/45 mm) 

oder eine Materialklasse (bspw. RC-2)

Eignungsnachweis (EgN)
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Produktion von Ersatzbaustoffen – Güteüberwachung!

Quelle: GEOlogik

Überwachungsturnus

Auf deutsch:

Teilschritt Menge in Tonnen

EgN/FÜ 1 – 5.000

WPK 5.001 – 10.000

WPK 10.001 – 15.000

FÜ 15.001 – 20.000
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Produktion von Ersatzbaustoffen – Güteüberwachung!

Quelle: GEOlogik

Überwachungsturnus

Teilschritt Menge in Tonnen

EgN/FÜ 1 – 5.000

WPK 5.001 – 10.000

WPK 10.001 – 15.000

FÜ 15.001 – 20.000

Abfallmenge Stahlturm:

Abfallmenge Betonfundament:
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Wo kann ich mineralische Ersatzbaustoffe im WP einsetzen?

Quelle: umwelt-online.de

• Beim Einbau in technische Bauwerke, gem. EBV, Anlage 2  

• Jede mit dem Boden verbundene Anlage oder Einrichtung (unter Fundamenten)

• Straßen, Wege, Parkplätze

• Baustraßen

• Lager-, Stell- und sonstige befestigte Flächen (BE)

• Leitungsgräben und Baugruben, Hinterfüllungen und Erdbaumaßnahmen (Wälle)

• Aufschüttungen zur Stabilisierung von Böschungen und Bermen (Fundamentandeckung)

Einbauweise 2: Unterbau unter Fundament- oder 
Bodenplatten, Bodenverfestigung unter gebundener 
Deckschicht
→ Betonfundament

Einbauweise 13: ToB, Baugrundverbesserung, 
Bodenverfestigung, Unterbau bis 1 m Dicke ab Planum
→ Baustraßen
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Wo kann ich mineralische Ersatzbaustoffe im WP einsetzen?

Quelle: GPT4

• Was ist geplant

• Wo ist es geplant (Gemarkung, Flur, Flurstücke)

• Wer ist GU, wer ist Bauherr, wer Flächeneigentümer? 

• Wichtig! – Flächeneigentümer muss Verwendung von MEB zustimmen

• Geologische-/hydrogeologische Standortverhältnisse

(Baugrundgutachten)

• Bodenschutz- und Verwertung?

• Welche MEB sollen Verwertet werden?

• Wieviel MEB (extern) werden benötigt? 

• In welchen Einbauweisen werden die MEB verwendet
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Was muss ich beim Einsatz beachten?

• Voranzeige

• Vorteil: Bearbeitungszeit von max. 4 Wochen

• Nachteil: Bearbeitungszeit von bis zu 4 Wochen

• Geplante Menge der MEB muss definiert werden

• Sämtliche MEB sind in einem WSG anzeigepflichtig!

• Folgende häufig genutzte MEB sind anzeigepflichtig:

• BM-F3  

• RC-3  

• HMVA-2

• Stahlwerksschlacke (SWS)

• Gießereirestsand (GRS)

• Kupferhüttenmaterial (CUM)

• Es gibt noch 5 weitere anzeigepflichtige MEB

Anzeigepflicht?!



MEB im (Rück-)bau

19/23www.geologik.de

Was muss ich beim Einsatz beachten?

• Anzeigepflichtige MEB werden in ein Ersatzbaustoffkataster aufgenommen

• Durch die Voranzeige grobe Menge an MEB (Deckblatt EBV)

• Abschlussanzeige genaue Menge verwendeter MEB

• Keine Verwendung von anzeigepflichtigen MEB → kein Eintrag

• Eintrag über die Dauer des Verbleibs der MEB auf dem Grundstück

• Ersatzbaustoffkataster          Altlastenkataster≠

• Keine Entbindung von Dokumentation bei nicht anzeigepflichtigen Ersatzbaustoffen

• Achtung:

• Verwender/Bauherr haftet für die unsachgemäße Verwendung von MEB
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Was muss ich beim Einsatz beachten?

• In der Abschlussdokumentation enthalten sind:

• Liefermassen

• Einbauorte (Lage und Höhe)

• Einbauzeitraum

• Verwendete MEB

• Alle Lieferscheine und Freigaben

• Muss vom Grundstückseigentümer aufbewahrt werden, solange die MEB eingebaut sind

• Bei anzeigepflichtigen MEB erfolgt eine Abschlussanzeige für das Ersatzbaustoffkataster

sowie eine Übersendung der Unterlagen an die zuständige Behörde

Abschlussdokumentation
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• Ressourcenschonung

• Abfallreduzierung / Reduktion Deponieraum

• Energieeinsparung und Emissionsreduktion

• Kostenersparnis

• Rückvergütung Bauherren

• Akquise großer Mengen einfacher möglich

• Arbeiten im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes

• Qualitätsstandards durch Güteüberwachung

• Verringerung des ökologischen Fußabdrucks

• Europäische Taxonomie Verordnung
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• EBV regelt bundesweit die Herstellung/Inverkehrbringung/Verwendung von MEB + BM

• Jeder MEB hat Materialklassen und technische Einbauweisen

• Ersatzbaustoffe entstehen beim Rückbau von Wegen, KSF, Fundamenten und Türmen, Abfall aus 

Bodenaushub – Tipp: Untersuchung vorab bringt Kostensicherheit

• Eine Produktion (mobile Brecher) von MEB muss durch eine RAP-Stra Prüfstelle güteüberwacht werden -  

Tipp: Aufnahme in die Ausschreibung (LV)

• Verwender von MEB haftet für sachgemäße Verwendung

• Bauherr und Flächeneigentümer (Bauer?!) müssen Verwendung von MEB zustimmen

• Anzeigepflichtige Ersatzbaustoffe müssen vorangezeigt werden und landen im Einbaukataster, eine 

Dokumentation über den Einbau muss der Flächeneigentümer immer aufbewahren

• Es lohnt sich frühzeitig mit einem Sachverständigen über das Thema EBV im Repowering zu sprechen

• Denn: Der Entsatz schont Ressourcen, Geld und die Umwelt



Vielen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit

www.geologik.de
team@geologik.de
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Dr. rer. nat. Jan Unverfärth

• www.umwelt-online.de

• Einführung in die Mantelverordnung (Dihlmann & Susset)

• MEB Handbuch Ersatzbaustoffe   

• FAQs und Erlasse der Bundesländer

http://www.umwelt-online.de/
http://www.umwelt-online.de/
http://www.umwelt-online.de/
http://www.umwelt-online.de/
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